
Ortsgemeinde JETTENBACH 
 
 

Anlage zur Benutzungsordnung für die gemeindeeigenen 
Veranstaltungsräume in der Musikantenlandhalle 

der Ortsgemeinde Jettenbach 
 

Benutzungsentgelte ab 01.02.2023 
 

 
 
 

Vereine: 
 

- Entgelt für Ortsvereine    200,00 € incl.NK 
- Entgelt für ortsfremde Vereine   400,00 € incl.NK 

 
Privatpersonen: 
 

- Entgelt für ortsansässige Privatpersonen  200,00 € incl.NK 
- Entgelt für ortsfremde Privatpersonen  400,00 € incl.NK 

 
 
 
Zusätzlich werden folgende Nebenkosten erhoben: 

 
 

1. Erfolgt eine Endreinigung durch die Gemeinde, wird dem Mieter/Nutzer der Aufwand 
      in Höhe von € 100,00 in Rechnung gestellt. 

 
 

 
 
 
Jettenbach, den 12.01.2023 
 
gez.  
 
Timo Harth, Ortsbürgermeister 


